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Rund um den bauerlichen Paritatslohn

Benno Hardmeier

Am 17. Dezember 1973 hat der Bundesrat wichtige agrarpolitische
Beschliisse gefasst. Er hat eine ganze Serie von Preiserh6hungen
vorgenommen, inshesondere beim Schlachtvieh und bei Acker-
produkten. Wichtiger als diese Preisbeschliisse, (iber die in der
Tages- und Gewerkschaftspresse ausfiihrlich berichtet wurde, sind
die bundesrétlichen Entscheide im Zusammenhang mit der Paritats-
lohnberechnung. Der Bundesrat revidierte die Allgemeine Landwirt-
schaftsverordnung und verabschiedete die Richtlinien fiir die Pari-
tatslohnberechnung. Da es sich um grundlegende und langfristig
wirkende Beschliisse handelt, soll die Pressemitteilung des Eid-
gendssischen Volkswirtschaftsdepartements zur Revision der All-
gemeinen Landwirtschaftsverordnung im Wortlaut publiziert und
durch einen kurzen Kommentar ergénzt werden.

Pressemitteilung des Bundesrates

Der Bundesrat hat die Revision der Allgemeinen Landwirtschafts-
verordnung durch eine Anderung der Artikel 45-50 verabschiedet.
Gleichzeitig nahm er von ergénzenden Richtlinien des Eidg. Volks-
wirtschaftsdepartements zustimmend Kenntnis. In diesen Richt-
linien ist als wichtigste Anderung eine Erhéhung des béuerlichen
Paritédtslohnes um rund 7 Prozent enthalten, eine Verbesserung, die
vor allem der Arbeit des Bauern iiber das Wochenende Rechnung
tragt.

Die Revision bringt ferner gewisse Neuerungen, die sich auf die
Berechnung des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes auswirken;
sie betreffen insbesondere die in der Kostenrechnung zulassigen
Ubernahmepreise von Landgiitern, die Bemessung des Zinsanspru-
ches fiir das im Betrieb investierte Eigenkapital, die Berechnung
des Arbeitsverdienstes von Pachtbetrieben sowie die Mitberiick-
sichtigung der Kinderzulagen. Diese Neuerungen entsprechen zum
Teil einer seit langem falligen Korrektur und haben per Saldo eine
rechnerische Vergrésserung des bauerlichen Arbeitsverdienstes
um rund 2 Prozent zur Folge.

Aufgrund der neuen Bestimmungen ergibt sich somit beim Paritats-
vergleich fir die Landwirtschaft im ganzen eine Verbesserung von
rund 5 Prozent.

Die revidierten Artikel der Verordnung sind Ausfiihrungsbestim-
mungen zu den Artikeln 29-31 des Landwirtschaftsgesetzes. In
Artikel 29 des Gesetzes ist der Grundsatz kostendeckender Produk-
tenpreise verankert. Das bedeutet in der Zielsetzung, dass der
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Landwirtschaft bei rationeller Betriebsfiihrung ein paritatisches, mit
andern Berufsgruppen vergleichbares Einkommen zugebilligt wird.
Die Feststellung und vergleichende Beurteilung des bauerlichen
Einkommens spielt daher in der landwirtschaftlichen Preispolitik
eine Uberragende Rolle. Als Methode der Einkcmmensbeurteilung
findet seit Giber 15 Jahren der sogenannte Parititsvergleich Anwen-
dung, d. h. die Gegeniiberstellung des durchschnittlichen Arbeits-
verdienstes von landwirtschaftlichen Buchhaltungsbetrieben und
des von Arbeiterldhnen abgeleiteten Lohnanspruches (Paritats-
lohnes).

Die Methode der Parititslohnberechnung ist seit ihrer Einfiihrung,
abgesehen von einer gewissen Anpassung im Jahre 1965, praktisch
unverandert geblieben. Von Anfang an war sie immer wieder Gegen-
stand von Diskussionen, und in der neuesten Zeit stiess sie vor
allem in der Landwirtschaft auf zunehmende Kritik. Dies ist zum Teil
darauf zurilickzufiihren, dass sich die Verhaltnisse sowohl in der
Landwirtschaft wie auch in der {ibrigen Wirtschaft in den letzten
10-15 Jahren erheblich gewandelt haben. Die periodisch wieder-
kehrende Diskussion erklart sich aber vor allem auch mit der grund-
satzlichen Problematik, die dem Paritatsvergleich als einer Behelfs-
I6sung innewohnt. Gerade aus diesem Grunde wird man auch in
Zukunft den Paritatslohn nur als Richtgrésse verstehen diirfen.
Mit der Revision der Verordnung und insbesondere mit dem Erlass
von ergdnzenden Richtlinien werden nicht nur die bislang umstrit-
tenen Fragen entschieden, sondern gleichzeitig das Verfahren der
Ermittlung und Beurteilung des bauerlichen Einkommens als Grund-
lage fiir agrarpolitische Entscheidungen mehr oder weniger um-
fassend geregelt. Zu den wichtigsten Revisionspunkten sei kurz
folgendes festgehalten:

1. Bemessung des Lohnanspruches

In béauerlichen Kreisen kam in den letzten Jahren, vor allem unter
dem Eindruck der in der librigen Wirtschaft verbreiteten 5-Tage-
Woche, mehr und mehr die Auffassung auf, die bisherige Paritats-
lohnberechnung sei veraltet und die béuerliche Arbeit werde nur
ungenugend honoriert. Der Bauernverband fordert deshalb in ver-
schiedenen Punkten eine Anderung der Berechnung, die eine be-
trachtliche Erhéhung des Lohnanspruches zur Folge hatte. Der
Bundesrat konnte diesen Forderungen jedoch nur zum Teil bei-
pflichten. Das bauerliche Begehren beriicksichtigt seines Erachtens
allzu einseitig die zwischen Bauer und Arbeiter bestehenden Unter-
schiede in der Arbeitszeit, zu wenig aber die immateriellen Vorteile,
die mit der Tatigkeit als Selbstandigerwerbender und mit der Ge-
meinschaft von Betrieb und Familie verbunden sind. Eine gewisse
Anpassung hielt aber der Bundesrat doch fiir gerechtfertigt und
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notwendig. Die beschlossene Verbesserung beruht im Vergleich
zu bisher im wesentlichen auf drei Punkten:

- Zusédtzliche dritte Ferienwoche

Inskiinftig werden im Paritatslohn drei Wochen bezahlte Ferien
und im ganzen eine Woche bezahlte Feiertage beriicksichtigt,
zusammen also vier Wochen (bisher drei Wochen).

— Bessere Honorierung der Samstagsarbeit

Die im Vergleich zum Arbeiter zuséatzliche Arbeit des Bauern am
Samstag wird wesentlich besser honoriert; faktisch erhoht sich
der Lohnzuschlag nach der bisherigen Berechnungsmethode von
6,25 Prozent (d. h. 25 Prozent fiir nur einen Viertel des Samstags)
auf neu 50 Prozent.

- Verdoppelung des Sonntagszuschlages

Der Lohnzuschlag fiir die Sonntagsarbeit des Bauern wird von
25 auf 50 Prozent erhdht.

Mit der Anpassung des Lohnanspruches verbunden ist die Ein-
fihrung eines neuen Konzeptes fiir den Paritatsvergleich: Inskiinftig
soll der Vergleich nicht mehr mit Bezug auf den Tag, sondern auf
der Basis des Jahres angestellt werden; dabei wird dem Jahres-
verdienst des Arbeiters der bauerliche Arbeitsverdienst von 260
Arbeitstagen gegeniibergestellt, woraus fiir die Landwirtschaft im
Vergleich zu bisher die eingangs erwéhnte Verbesserung resultiert.
Einem Bauern mit einer vollen Jahresleistung von 300 Arbeitstagen
wirde demzufolge ein Arbeitseinkommen zugesprochen, das nach
der Kaufkraft um rund 15 Prozent {iber dem Jahresverdienst des
Arbeiters liegt. Hinzu kommt noch ein Zuschlag von 2 Prozent des
Rohertrages fiir die Betriebsleitung und der Zins fiir sein im Betrieb
investiertes Eigenkapital.

2. Erhéhung der Limite fiir Ubernahmepreise von Landgditern

Artikel 29 des Landwirtschaftsgesetzes nennt als Voraussetzung
kostendeckender Preise die Ubernahme der Betriebe zu normalen
Bedingungen. Dementsprechend durfte bisher der durchschnittliche
Ubernahmepreis der fir die Einkommensbeurteilung herangezoge-
nen Buchhaltungsbetriebe 125 Prozent des Ertragswer( - nicht iiber-
steigen. Nach den neuen Bestimmungen soll nun der gesetzlichen
Vorschrift in der Weise Rechnung getragen werden, dass im freien
Handel erworbene Betriebe in der Kostenrechnung héchstens mit
dem doppelten Ertragswert beriicksichtigt werden: der Anteil sol-
cher Betriebe darf 30 Prozent nicht Giberschreiten. Diese Anderung
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fuhrt Gber erhohte Zinsanspriiche und Abschreibungen im Ver-
gleich zu bisher zu einer gewissen Reduktion des durchschnittlichen
béauerlichen Arbeitsverdienstes.

3. Bemessung des Zinsanspruches fiir das Eigenkapital

Bisher wurde der Zinsanspruch aufgrund eines Zinssatzes berech-
net, der um ', Prozent Gber dem durchschnittlichen Zinssatz fiir
I. Hypotheken lag. Der Umstand, dass der Bauer als Bodenbesitzer
im Vergleich zum Arbeiter ohne Grundeigentum einen Vermdgens-
vorteil besitzt, der immer mehr ins Gewicht fallt, sowie die unter
Punkt 2 erwahnte Beriicksichtigung h6herer Ubernahmepreise haben
den Bundesrat veranlasst, den bisherigen Zuschlag von ¥, Prozent
zu streichen. Anderseits sah er davon ab, die Wertsteigerung des
Bodens als solche in die Einkommensrechnung einzubauen, weil
dieser Sachverhalt fiir den Bewirtschafter des Bodens, fiir den ein
Verkauf nicht in Frage kommt, ohne Bedeutung ist.

4. Weitere materiell erhebliche Neuerungen

betreffen die Berechnung des massgeblichen Arbeitsverdienstes
von Pachtbetrieben sowie die zum gréssten Teil von Bund und
Kantonen finanzierten Kinderzulagen, die inskiinftig beim_Paritats-
vergleich mitberiicksichtigt werden solien. Diese beiden Anderun-
gen entsprechen einer seit langem félligen Korrektur und haben
rechnerisch eine geringe Erhéhung des bauerlichen Arbeitsverdien-
stes und damit eine Verminderung des Fehlbetrages zum Paritats-
lohn zur Folge.

Die neuen Bestimmungen sind bereits bei der Beurteilung der bauer-
lichen Preisbegehren per 1. Januar 1974 zur Anwendung gelangt.
Der Bundesrat konnte mit diesen Verbesserungen den Begehren
der Landwirtschaft nur zum Teil entsprechen. Im Paritatslohn wird
aber schon bisher, was haufig lbersehen wird, jeweilen nicht nur
die teuerungsbedingte Lohnsteigerung bei der Arbeiterschaft, son-
dern auch deren reale Einkommensverbesserung automatisch mit-
eingerechnet. Hinzu kommt nun neu eine Verbesserung, die sich
aus der Gleichstellung hinsichtlich der Ferienanspriiche und der
bessern Honorierung der bauerlichen Wochenendarbeit ergibt. Im
ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass fiir den Fortbestand einer
gesunden und leistungsfahigen Landwirtschaft nicht nur die Hohe
des Paritétslohnes, sondern vor allem die Initiative und das unter-
nehmerische Denken des einzelnen Bauern massgebend sind.
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Kommentar

Die Berechnungen des bauerlichen Arbeitsverdienstes und des so-
genannten paritatischen Lohnanspruchs (basierend auf der Sta-
tistik verunfallter Arbeiter in Gemeinden mit weniger als 10000
Einwohnern) sind alles andere als einfach. Die komplizierten Details
stehen hier nicht zur Diskussion. Um die Sachlage zu verstehen,
muss man aber wissen, dass zum Grundlohnanspruch verschiedene
Zuschlage (z. B. fiir Ferien) und Abziige (z. B. fiir die billigere
Selbstversorgung der Bauern) gemacht werden.

Die bisherigen Grundsatze und Berechnungsmethoden wurden so-
wohl von landwirtschaftlicher als auch von nichtb&uerlicher Seite
beanstandet. In jlingster Zeit waren es vor allem die Bauern, die
an den Paritatslohnberechnungen Kritik (ibten. Die Bauern verlang-
ten insbesondere eine bessere Abgeltung des Ferienanspruchs und
der Wochenendarbeit. Von den Gewerkschaften sind unter anderem
folgende Punkte wiederholt kritisiert worden: Die Nichtbericksich-
tigung der steuerlichen Vorteile der Landwirte, die zu geringe Be-
wertung des bauerlichen Wohnungsvorteils, die Bemessung des
Zinsanspruchs fir Eigenkapital, das Nicht-Erfassen der privilegier-
ten Stellung der Landwirte als Bodenbesitzer, die Fragwirdigkeit
des Betriebsleiterzuschlages. In Rechnung zu stellen wére auch die
unterschiedliche Arbeitsintensitat sowie die Tatsache, dass der
Bauer seine Arbeit frei einteilen und gestalten kann, wéahrend der
Arbeitnehmer nur einen eng begrenzten Freiheitsspielraum geniesst
und in eine hierarchische Arbeitsorganisation eingezwangt ist. Beim
Arbeitszeitvergleich darf nicht vergessen werden, dass der Arbeit-
nehmer einen oft langen und beschwerlichen Arbeitsweg in Kauf
zu nehmen hat.

Der Paritatslohnvergleich ist und bleibt problematisch. Man kann
zwar die Berechnungsmethoden verbessern. Trotzdem wird aber
zu viel Unvergleichbares — weil unwégbar und ziffernméssig nicht
zu erfassen - verglichen. Der quantitative Vergleich muss den
fundamentalen qualitativen Unterschieden zwischen der bauerlichen
selbstandigen Arbeit und der Tatigkeit der unselbstandig Erwerben-
den Zwang antun. Glaubt man auf einen solchen Vergleich nicht
verzichten zu kdnnen, dann muss zumindest deutlich erkléart werden,
dass der Paritatslohn im besten Fall eine Richtgrésse darstellt.
Dass diese Erklarung vom Bundesrat abgegeben wurde, sei immer-
hin positiv vermerkt. Wie sich die Landesregierung daran halten
wird, kann nur die Zukunft zeigen.

Alles andere als positiv ist die Vorgeschichte, die zur Revision der
Allgemeinen Landwirtschaftsverordnung gefiihrt hat. Eine im Friih-
ling 1973 auf Dréngen des Bauernverbandes unterbreitete Revisions-
vorlage wurde von der Abteilung fiir Landwirtschaft des EVD in
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Zusammenarbeit mit dem Bauernsekretariat ausgearbeitet. In die-
sem entscheidenden Vorbereitungsstadium sind also keine Arbeit-
nehmer- und Konsumentenvertreter beigezogen worden. Die Vor-
lage der Abteilung fir Landwirtschaft hat denn auch nur die bauer-
liche Kritik an der geltenden Regelung beriicksichtigt und die nicht
minder berechtigte Kritik der Gegenseite «vergessen». Bei den Bera-
tungen in der tidgendssischen beratenden Landwirtschaftskom-
mission stiess diese Einseitigkeit auf heftige Kritik, ohne dass aber
die schiefe Ausgangslage noch hatte beseitigt werden kénnen. Als
einseitig ist auch das vom Bundesrat vorgelegte Ergebnis -~ die
revidierte Allgemeine Landwirtschaftsverordnung als auch die wich-
tigeren Richtlinien betreffend - zu taxieren.

Den wesentlichsten Verbesserungen zugunsten der Landwirtschaft
- bessere Honorierung der Samstagarbeit, verdoppelter Sonntags-
zuschlag, Beriicksichtigung von drei statt bisher zwei Ferienwochen
— stehen nur ungeniigende Korrekturen auf der andern Seite gegen-
liber. Der paritatische Lohnanspruch erhéht sich um rund 7 Prozent.
Da zugleich die bauerlichen Arbeitsverdienste um 2 Prozent korri-
giert werden, ergibt sich eine Verbesserung fur die Landwirtschaft
in der Grossenordnung von 5 Prozent. Was von gewerkschaftlicher
Seite am Paritatsvergleich, abgesehen von den grundsétzlichen Vor-
behalten, immer wieder kritisiert wurde, bleibt im wesentlichen un-
beriicksichtigt. 3

Das Unbehagen Uber diese ganze Paritdtslohn-Ubung bleibt be-
stehen. Der Start glich einem Fehlstart. Die vorgenommenen Kor-
rekturen sind einseitig. Der Bundesrat hat einmal mehr sein grosses
Herz fir die Landwirtschaft gezeigt. Ob von Gewerkschafts- und
Konsumentenseite die neuen, vom Bundesrat beschlossenen Be-
rechnungsgrundlagen und -grundsétze akzeptiert werden kénnen,
wird woh! nicht zuletzt von der Handhabung abhéngen. Bleibt es
beim bisherigen Automatismus, dann dirfte das letzte Wortin bezug
auf den neuen Paritatslohn noch nicht gesprochen sein. Handhabt
der Bundesrat den paritatischen Lohnanspruch als blosse Richt-
grosse, die nicht allein fiir die Agrarpreisfestsetzung massgebend
ist, so kédnnte man eher tiber Fehler und Méngel im zahlenmassigen
Vergleich hinwegsehen.

19



	Rund um den bäuerlichen Paritätslohn

